
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1999/11/23 4Ob319/99m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1999

Norm

UrhG §16b

Rechtssatz

Auch eine von einem Idealverein veranstaltete Ausstellung kann vergütungsp0ichtig sein. Dafür genügt es, dass mit der

Ausstellung auch Erwerbszwecke verfolgt werden.
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